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Entscheid des Handelsgerichts zu Werbemethoden eines Femìehrinstitutes 
' i *  . 

Vertreter muss seinen Besuch vorher anmelden 

dan Institut MMäIñgw ln Ziirlch un&rsq& weiterhin seine Vertreter cruberfail- 
d i g  uú Iaterersentea loszulass8~. Enrtger war du Femlehdnstikit in Kreuz- 

Dm Handelsgericht hatte sich mit den Me Klagerin erblickt@ in dhasexn VOS 
Wwbeaiethoden des eingeklagten Fern- gehen einen Verstoss gegen das Han- 
lbuinstituts zu befassen: delsreiserìdengcsetz sowie unlauteren 

egt seinen I Wettbewerb. Die Kunden d r d e n  in +í&HM!l fügen mit der Aufforde- unzulässiger Welse getäuscht, Ubernim- 
rung, den allenfalls i~rteressiennden pelt und cierwischw, da sie nur Infor- 
Kurs zu notieren und den a B m  einni- mationsrnaterial durch die Post erwar- 
senden. Von einem Vertreterbeauch ist teten, nicht aber den Besuch einea Ver- 
ih den Inseraten nicht die Rede. Bald treters. Der Kunde habe so nicht die 
darwf erscheint aber, unang&Undi@, nötige Entscheidungsfreiheit, wurde 
sin auf Provisionsbasls arbeitender argumentiert. 
Vertnter, der sich StUdienberater Handelsgedcht stellte fest, etn 
IIQult, um dm Kunden zum Abschluss solches Vorgehen s t e h  keinen Ver- 
a= Fedehme*a@ zu stoss Regen das Handelsdsendenge- 

-& 

- 

setz dar.- Weiterhin hatte ea zu ent- 
scheiden, ob die geschilderte Werbeme 
thode den Tatbestand dee unlauteren 
Wettbewerbs erfülle oder nicht. Auf 
Missstände in der Werbiilyl mancher 
Fernlehrinstituta wurde in der Oeffent- 
lichkeit wiederholt hingarnriwan, 

Das GeHcht kaîn zum 'Schluss, 
Grundlage fur die Gutheissung der 
Klage könne nur die Generalklausel 
des Gesetzes Uber unlauteren Wettbe- 
werb sein. Gemäss dieser ist jeder 
Missbrauch des wirtschaftlichen Wett- 
bewerbs durch tauschende odar audere 
Mittel, die gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben verstossen, v e r b  
ten. Dabei handelt es sich nicht nur um 
das Verhalten der Konkurrenten unter- 
einander, sondern euch um das Verhal- 
ten gegeniiber den Kunden, das sich 
eelbstverständlich auch wieder auf die 
Konkurrenz auswirken kann. 

In erster Linie atellt die durch das 
institut Mössinger angewandte 
Methode der Wtrbung nach Meinung 
des Gerichts eine gewisse Täuschung 
des Publikums beziehungsweise einen 
Missbrauch des Vertrauens dar, das die 
Kunden dem Institut entgegenbringen, 
also eine Irreführung der Kundschaft. 
aWer ein Inserat der genannten Art 
liest oder eine entsprechende Propa- 
gandakarta bekommt, muss nicht damit 
rechnen, dass als erstes unaufgefordert 
ein Vertreter zu ihm. kommt, um ihn zu 
bearbeitem, wenn er'doh für die Sache 
interessiert. Korrektrtwelse musete ein 
mlcher Besuch vorher angekündigt 
werden, sei es im Inserat odes auf der 
Karte Seiber, oder'aber h der Reaktion 
der F i r n  auf die Jn#rwpmeldung. I 

Ein andem Vorgehen muss als in 
einem Massa aufdringlich bezeichnet 
werdsn, dass es, ganz besonders von 
einem Bildungsinstitut, wo solcbee 
ohnehin nioht erwartet werden muss, 
als wettbewetfbswidri w gelten Bet. 
Mit der genannten #&ode ntitzt der 
Beklagte eme Beziehung, die durch die 
Tntereesenmeldung herbe' efUhrt wuMa, 
in unzuibsiger, ja w% arglietìgw 

Weise aus, um einen Kunden ZII geftrfn- 
nenn, heisst ea im Urteil dea Handa-  
sedchts wörtlich. 

____ - . - - - - 
gemäss wirke& G e t z  von Vcrtrs. 
tern ohnehin unangebracht ist, er- 
scheint er als Uebsrnimpelmg, da er 
v m  Umständen begieitet ist, die die 
Entschlussfähigkeit des Kunden in 
einem unerträglichen Mass beschneiden 
können und oft anch tateächiich be- 
mhneiden werden., 
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